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Die Wirkung des „internen Steuerwettbewerbs“ in der Schweiz wird im Fol-
genden hauptsächlich auf der Basis zweier verschiedener aufschlussreicher 
Aspekte diskutiert. Zum einen geht es um eine Untersuchung von Lars Feld und 
Emmanuelle Reulier, die die strategische Dimension des Steuerwettbewerbs 
zwischen den Kantonen untersucht haben (Feld und Reulier, 2003). Zum an-
deren wird auf die jährliche Umfrage des Eidgenössischen Finanzdepartements 
(EFD) zurückgegriffen, welche u.a. den Steuerwettbewerb thematisiert. Zuvor 
werden in einem einleitenden Kapitel wichtige Eckpunkte des schweizerischen 
Steuersystems erläutert. Im letzten Kapitel folgen allgemeine Aussagen über 
den schweizerischen „internen Steuerwettbewerb“.

1. Eckpunkte des schweizerischen Steuersystems

Das zentrale Merkmal des schweizerischen Steuersystems ist der dreistufige 
Föderalismus mit den Ebenen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. 
Grundsätzlich bestimmt jede Ebene unabhängig von den anderen ihre Einnah-
men und Ausgaben. Während auf Bundesebene lediglich das Parlament darüber 
befindet, sind auf kantonaler und kommunaler Ebene die direkt-demokratischen 
Instrumente zum Teil sehr stark ausgebaut. Am weitesten geht diese Mitwirkung 
durch die Bürgerschaft im Rahmen der so genannten Gemeindeversammlung, 
der Zusammenkunft der über die politischen Rechte verfügenden Bürgerinnen 
und Bürger. Dort wird die Rechnung des Vorjahres abgenommen, das Budget 
des Folgejahrs genehmigt und über den kommunalen Steuersatz befunden. 
Diese finanziellen Entscheide mit grosser Tragweite lösen gelegentlich intensive 
Debatten in der Bevölkerung aus, was nicht zuletzt das Interesse für politische 
Fragen fördert.

Die Ausgaben-Kompetenzen sind für die einzelnen Organe der Gemeinden 
bzw. der Kantone jeweils abgestuft geregelt. Die tiefste Schwelle betrifft die 
Exekutive (z.B. bis zu 10‘000.-), dann folgt der Spielraum für das Parlament 
(z.B. 100‘000.-), während darüber liegende Summen zwingend oder zumin-
dest auf Antrag einer Volksabstimmung unterstehen (Betragsbeispiele jeweils 
für einmalige Ausgaben pro Jahr, während für wiederkehrende Ausgaben die 
Schwellen ein Bruchteil davon sind, z.B. ein Fünftel). Dieses Recht auf ein so 
genanntes obligatorisches bzw. fakultatives Finanzreferendum, welches die 
Mitsprache unabhängig vom Inhalt bereits aufgrund des Überschreitens einer 
Ausgabenschwelle ermöglicht, besteht nur auf kommunaler und kantona-
ler Ebene. Auf Bundesebene wurde dieses Instrument periodisch aufs Neue 
thematisiert, ohne beschlossen zu werden; doch nun arbeitet die zuständige 
parlamentarische Kommission bis im Frühjahr 2006 an einem entsprechenden 
konkreten Umsetzungsvorschlag.
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Der interne Steuerwettbewerb bezieht sich in erster Linie auf die kantona-
len Sätze für die Einkommens- und Unternehmenssteuern. Diese stellen einen 
bedeutenden Anteil an den jeweiligen Gesamteinnahmen dar: 24 % beim Bund, 
40 % bei den Kantonen und 44 % bei den Gemeinden. Die übrigen Quellen 
sind beim Bund die Mehrwertsteuer, Zölle, die Verrechnungssteuer, die Stem-
pelabgabe usw., bei den Kantonen und Gemeinden die Vermögenssteuer, die 
Erbschafts-/Schenkungssteuer, die Gebühren und andere Formen der Entgelte. 
Tabelle 1 schlüsselt die neuesten Angaben über die Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte auf (Quelle: EFD 2005).

Von Bedeutung ist dabei der besonders stark ausgeprägte „effektive Föde-
ralismus“, d.h. die Tatsache, dass alle drei Ebenen über autonome Aufgaben-
bereiche verfügen. Dies bedeutet, dass für die zugewiesenen Aufgaben auch 
die notwendigen Kompetenzen finanzieller und legislatorischer Art vorliegen, 
so dass die Politik und die Massnahmen eigenständig gestaltet und umge-
setzt werden können. Schliesslich muss aber auch die entsprechende direkte 
Verantwortung getragen werden, indem die politischen Entscheidungsträger 
regelmässig gewählt werden und auch im Laufe der Legislaturperiode über 
Sachvorlagen abgestimmt wird.

In Anlehnung an das grundlegende Prinzip der Organisationstheorie, dass 
Aufgabe, Kompetenzen und Verantwortung einander die Waage halten sollen, 
kann der schweizerische Föderalismus als effektiver Föderalismus bezeichnet 
werden. Damit unterscheidet er sich von jenen föderalistischen Staaten, in 
denen z.B. die finanziellen Kompetenzen einnahmeseitig stark zentralisiert 
sind, so dass fast die Gesamtheit der Mittel nach einem auf oberster ebe-
ne festgelegten Schlüssel auf die untergeordneten Gebietseinheiten verteilt 
werden. Eine ähnliche Relativierung des Föderalismus ist dann gegeben, wenn 
die Politikgestaltung und -umsetzung durch übergeordnetes Recht stark ein-
geschränkt wird. Schliesslich wird der Föderalismus seiner zentralen Funktion 
beraubt, wenn die direkt-demokratische Mitbestimmung innerhalb der Staats-
untereinheiten fehlt: der Wettbewerb der politischen Programme wirkt nur 
dann konstruktiv, wenn die politischen Entscheidungsträger auch zwischen 
den mittelfristigen Wahlterminen über Sachabstimmungen Rückmeldungen 
für Ihr Handeln erhalten.

Das im Vergleich zu anderen Staaten gut umgesetzte Organisationsprinzip 
gerät jedoch aus verschiedenen Gründen immer wieder unter Druck. Zu den 
wichtigsten zählen:

– Die wachsende Anzahl an Aufgaben, die nicht mehr von einer Ebene alleine 
gestaltet und erfüllt werden, z.B. im Verkehr, im Sozialwesen.

– Zunehmende Einschränkung des autonomen Bereichs durch Rahmenbe-

stimmungen der übergeordneten Staatsebene, z.B. im Abfallwesen, im 
Bildungswesen.

– Die Tendenz, die zugewiesene Verantwortung zu verwischen oder zu über-
tragen, z.B. im Rahmen einer Gemeindezusammenarbeit.

Tabelle 1: Einnahmen der öffentlichen Haushalte 2003

 
 

 
 

Do
pp

el
zä

hl
un

ge
n 

Ge
sa

m
t-

 
Bu

nd
 

Ka
nt

on
e 

Ge
m

ei
nd

en
1)
 

Bu
nd

-K
t. 

üb
rig

e 
ei

nn
ah

m
en

G
es

am
te

in
na

hm
en

 
47

 5
11

 
65

 7
74

 
43

 7
00

 
15

 4
21

 
12

 0
69

 
12

9 
49

5
La

uf
en

de
 E

in
na

hm
en

 
46

 7
72

 
62

 51
8 

42
 6

00
 

12
 7

51
 

11
 2

07
 

12
7 

93
2

St
eu

er
n 

43
 2

54
 

30
 6

03
 

21
 2

00
 

 
 

95
 0

57
Ei

nk
om

m
en

ss
te

ue
rn

 
7  

28
4 

19
 4

62
 

15
 10

0 
 

 
41

 8
46

Ve
rm

ög
en

ss
te

ue
rn

 
– 

2  
52

0 
1 

90
0 

 
 

4 
42

0
Er

tr
ag

ss
te

ue
rn

 
5  

11
6 

3 
53

4 
2 

25
0 

 
 

10
 9

00
Ka

pi
ta

ls
te

ue
rn

 
– 

90
1 

55
0 

 
 

1  
45

1
G

ru
nd

st
eu

er
n 

– 
20

6 
57

0 
 

 
77

6
Ve

rr
ec

hn
un

gs
st

eu
er

n 
1  

64
1 

– 
– 

 
 

1 
64

1
Ve

rm
ög

en
sg

ew
in

ns
te

ue
rn

 
– 

50
1 

35
0 

 
 

85
1

Ve
rm

ög
en

sv
er

ke
hr

ss
te

ue
rn

 
2  

62
4 

74
5 

30
0 

 
 

3 
66

9
Er

bs
ch

af
ts

-/
Sc

he
nk

un
gs

st
eu

er
n 

– 
85

8 
12

0 
 

 
97

8
Be

si
tz

- 
un

d 
Au

fw
an

ds
te

ue
rn

 
– 

1  
87

6 
60

 
 

 
1 

93
6

da
vo

n 
M

ot
or

fa
hr

ze
ug

st
eu

er
n 

– 
1  

82
0 

– 
 

 
1 

82
0

Ve
rb

ra
uc

hs
st

eu
er

n 
26

 5
89

 
– 

– 
 

 
26

 5
89

Re
ga

lie
n 

un
d 

Ko
nz

es
si

on
en

 
22

0 
74

2 
10

0 
 

 
1  

06
2

Ve
rm

ög
en

se
rt

rä
ge

 
1  

62
8 

3 
49

3 
2 

40
0 

 
 

7 
52

1
da

vo
n 

Zi
ns

en
 

23
3 

62
4 

50
0 

 
 

1  
35

7
En

tg
el

te
 

1  
67

0 
9 

82
5 

11
 3

00
 

 
 

22
 7

95
An

te
ile

, B
ei

tr
äg

e 
oh

ne
 Z

w
ec

kb
dg

. 
– 

4  
71

6 
1 

60
0 

4 
12

3 
2 

14
0 

53
Be

it
rä

ge
 u

nd
 R

üc
ke

rs
ta

tt
un

ge
n 

– 
13

 1
39

 
6 

00
0 

8 
62

8 
9 

06
7 

1 
44

4
In

ve
st

iti
on

se
in

na
hm

en
 

73
9 

3  
25

6 
11

00
 

2 
67

0 
86

2 
1 

56
3

Ab
ga

ng
 v

on
 S

ac
hg

üt
er

n 
24

 
26

 
90

 
 

 
14

0
N

ut
zu

ng
sa

bg
ab

en
 

– 
10

 
20

0 
 

 
21

0
Rü

ck
za

hl
un

g 
vo

n 
Da

rle
he

n 
71

5 
22

1 
40

 
 

 
97

6
un

d 
Be

te
ili

gu
ng

en
Rü

ck
er

st
at

tu
ng

en
 f

ür
 S

ac
hg

üt
er

 
– 

11
8 

60
 

 
 

17
8

Rü
ck

za
hl

un
g 

vo
n 

ei
ge

ne
n 

Be
it

rä
ge

n 
– 

12
 

10
 

 
 

22
Be

it
rä

ge
 

– 
2  

86
9 

70
0 

26
70

 
86

2 
37

1)
 

Sc
hä

tz
un

g

PL-22-Tax-i-16S.indd   4-5 02.02.2006   8:38:14 Uhr



6  7

Zur Illustration der durch den internen Steuerwettbewerb bestehenden 
Vielfalt der steuerlichen Belastung werden zwei Fallbeispiele von Steuerbe-
lastungen angeführt (Quelle: Gaillard und Oesch, 2001):

a) Steuerbelastung: Ledige Person, Verhältnis der Unterschiede ca. 1:2

b)  Steuerbelastung: Verheiratete Person mit zwei Kindern, Verhältnis der 
Unterschiede ca. 1:25-2:5

2. Wirkung des Steuerwettbewerbs

Im Rahmen Ihrer Forschungsarbeit haben Feld und Reulier die Entwicklung der 
kantonalen Steuersätze über die Zeit hinweg untersucht. Zentrale Frage war, 
ob der Steuerwettbewerb die Festlegung der Steuerbelastung beeinflusst. Dazu 
wurden für alle 26 Kantone wegen der kommunalen Unterschiede jeweils Durch-
schnitte berechnet und dann Zeitreihen über die Periode von 1983 bis 1999 
erstellt. Die folgenden drei Abbildungen aus der genannten Publikation zeigen 
grafisch die Entwicklungen der Steuersätze für drei Einkommensklassen.

Die drei Abbildungen zeigen unterschiedliche, aufschlussreiche Trends. 
Aufgrund des herrschenden Wettbewerbs ist zu erwarten, dass die Sätze sich 
annähern und tendenziell sinken. Die empirische Erhebung scheint dies nicht 
auf offensichtliche Weise zu bestätigen. Am ehesten gilt die Voraussage für 
den untersten Einkommensbereich. Diese Beobachtung ist jedoch gemäss Feld 

Abbildung 1: Kantonale und (gewichtige) örtliche Einkommenssteuer (in %) auf ein 
jährliches besteuerbares Einkommen von weniger als 30.000 SFr, 1983–1999

Tabelle 1: Steuerbelastung* des Bruttoarbeitseinkommens in Franken für eine ledige 
Person 1999, Kantonshauptorte

Bruttoarbeitseinkommen Höchste Steuerbelastung Tiefste Steuerbelastung
40´400 Franken Neuchâtel 4513 Zug 2114
 Delémont 4411 Stans 2398

100´000 Franken Delémont 18´941 Zug 8716
 Genf 18´338 Schwyz 10´561

1´000´000 Franken Genf 307´821 Zug 122´987
 Delémont 299´512 Schwyz 148´653

Quelle: Eidgenössische Steuerbelastung (2000).
* Durch Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern

Tabelle 2: Steuerbelastung* des Bruttoarbeitseinkommens in Franken für eine verhei-
ratete Person mit zwei Kindern 1999, Kantonshauptorte

Bruttoarbeitseinkommen Höchste Steuerbelastung Tiefste Steuerbelastung
40´000 Franken Herisau 1727 Lausanne 68
 Sarnen 1476 Genf 198

100´000 Franken Delémont 12´445 Zug 4855
 Neuchâtel 12´293 Zürich 7418

1´000´000 Franken Genf 300´571 Zug 120´617
 Delémont 286´631 Schwyz 142´306

Quelle: Eidgenössische Steuerbelastung (2000).
* Durch Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern
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und Reulier dadurch zu relativieren, dass in diesem Bereich die tatsächliche 
Steuerbelastung wegen weit gehender Abzüge und staatlicher Sozialleistungen 
hier unvollständig wiedergegeben ist.

Erstaunen mag die grosse Stabilität im hohen Einkommensbereich, da vor 
allem dort der „Kampf“ um die besten Steuerzahler erwartungsgemäss am 
stärksten ist. Laut Feld und Reulier findet gerade dieser Wettlauf aber im mitt-
leren Einkommensbereich statt. Ihre Begründung beruht darauf, dass es sich für 
die Kantone, bzw. die Gemeinden lohnt, potenziell erfolgreiche Steuerzahler für 
sich zu gewinnen, bevor sie sich mit der Familiengründung definitiv niederlassen. 
Das eher steigende Einkommen kommt später wegen der eingeschränkteren 
Mobilität mit hoher Wahrscheinlichkeit der Sitzgemeinde zu.

Diese empirische Beobachtung bietet einen weiteren Stein zur Unter-
mauerung der grundlegenden Hypothese, dass der Steuerwettbewerb das 
Ausgabengebaren der öffentlichen Hand in Grenzen hält. Dies gilt nicht nur 
im Kleinräumigen, wie dies Feld und Reulier (2003) aufgezeigt haben, sondern 
auch allgemein: Kirchgässner und Schaltegger (2002) führen dies nicht zuletzt 
auch auf die engere Beziehung zwischen Ausgaben und Steuerlast zurück, die 
durch den Steuerwettbewerb geschaffen wird. Diese stärkere Gewichtung des 
so genannten Äquivalenzprinzips wird sogar durch die Beobachtung gestützt, 
dass im verschärften Wettbewerb öffentliche Leistungen anstelle von allgemei-
nen Steuermitteln vermehrt mittels nutzungsabhängiger Gebühren finanziert 
werden (Feld, Kirchgässner und Schaltegger, 2004). Wenn hingegen diese Ver-
bindung durch Zentralisierungsbestrebungen sowohl in der Aufgabenerfüllung 

Abbildung 2: Kantonale und (gewichtige) örtliche Einkommenssteuer (in %) auf ein 
jährliches besteuerbares Einkommen zwischen 80.000 und 100.000 SFr, 1983–1999

Abbildung 3: Kantonale und (gewichtige) örtliche Einkommenssteuer (in %) auf ein 
jährliches besteuerbares Einkommen von 1 Million und mehr SFr, 1983–1999
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3. Politische Bewertung des schweizerischen Steuersystems

Das schweizerische Finanzministe-
rium, das Eidgenössische Finanzde-
partement (EFD), führt regelmässig 
eine Umfrage über finanzpolitische 
Themen durch. Dabei ist auch der 
Steuerwettbewerb ein Thema, das 
behandelt wird. Die zwei entspre-
chenden Fragen wurden im Jahre 
2004 wie folgt beantwortet (EFD, 
2004):

Frage 4

Die Steuersätze variieren von Kan-
ton zu Kanton und von Gemeinde 
zu Gemeinde. Mit anderen Worten: 
die Steuerbelastung ist nicht überall 
gleich gross. Ich lese Ihnen nun drei 
Aussagen vor und Sie sagen bitte, 
welcher sie am ehesten zustimmen:

1   Die Steuerbelastung sollte in allen 
Kantonen gleich sein.

2  Es darf durchaus gewisse Unter-
schiede geben. (Gehe zu Frage 4a)

3  Es darf beliebige Unterschiede 
geben. (Gehe zu Frage 4a)

99  weiss nicht / keine Antwort

als auch in der Finanzierung verloren geht, werden die Ansprüche an staatliche 
Leistungen immer mehr losgelöst von deren Kosten gestellt. Da zudem die Ver-
gleichsmöglichkeiten mit anderen Staatsuntereinheiten schwinden, verlagert 
sich die politische Auseinandersetzung weg vom Evaluieren graduell unter-
schiedlicher Varianten hin zur einfachen Pro-Kontra-Debatte. So wird z.B. bei 
einer Entscheidung für den Neubau eines Schulhauses viel mehr über dessen 
Notwendigkeit an sich diskutiert als darüber, ob das Projekt allenfalls zu an-
deren Konditionen durchführbar wäre. Wer als grundsätzlich Befürwortender 
dann versucht, eine Variantendiskussion zu initiieren, muss damit rechnen, auf 
die Gegnerseite gedrängt zu werden.

Der Steuerwettbewerb fördert also nicht nur eine Vielfalt an politischen 
Programmen, sondern setzt auch die Anreize für eine intensivere Auseinan-
dersetzung über Preis-Leistungsverhältnisse staatlicher Massnahmen. Diese 
daraus entstehenden Ersparnisse oder Leistungsverbesserungen wären einer 
allfälligen verhinderten Nutzung von Grössenvorteilen durch einen Zentral-
staat gegenüberzustellen, was von Föderalismuskritikern häufig beanstandet 
wird. Von gleicher Seite wird auch die Gefahr heraufbeschworen, dass die 
Nachfrage nach staatlichen Leistungen in einem Föderalstaat unkontrollierte 
Ausmasse annehme oder dass die Steuerbelastung höher sei. Beides scheint 
aus den erwähnten Gründen nicht nur nicht plausibel, sondern wird auch 
durch Kennzahlenvergleiche widerlegt (z.B. Staatsquoten-Vergleich). Unter 
dem Stichwort „Voting with the feet“, dem Abstimmen mit den Füssen, hatte 
bereits Tiebout (1956) auf die staatszähmende Wirkung des fiskalischen Wett-
bewerbs hingewiesen.

Die in der Schweiz immer wieder aufkeimende Diskussion über die Harmo-
nisierung der Steuerlast wird vor allem von etatistisch Gesinnten geführt. An 
die Stelle des Optimierens der Preis-Leistungsverhältnisse politischer Program-
me via den Vergleich zwischen vielen von Ausprägungsarten soll die politisch 
geprägte Umverteilung treten.

Bei näherem Hinsehen wird in der Schweiz zwischen zwei Ebenen der Steu-
erharmonisierung unterschieden: jene der materiellen und jene der formellen 
Vereinheitlichung. Erstere umfasst die Einführung eines bundesweit geltenden 
einheitlichen Steuersatzes für alle drei Ebenen. Letztere bezeichnet den Inhalt 
des kürzlich (01. Januar 2001) in Kraft getretenen „Steuerharmonisierungsge-
setzes“. Dieses regelt formale Aspekte der Steuerharmonisierung, wie z.B. die 
einjährige Steuerbemessungsperiode oder die Gegenwartsveranlagung. Bezeich-
nenderweise konnte bis anhin noch kein bundeseigenes Aufsichtsorgan für die 
Umsetzung des Gesetzes geschaffen werden, weil die Kantone sich bisher stets 
erfolgreich dagegen gewehrt haben.
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Frage 4a

Sie befürworten also Unterschiede. Wel-
ches ist für Sie der Hauptgrund dafür?

1 weil die Kantone ihr Angebot an öf-
fentlichen Leistungen selber bestim-
men sollen.

2 weil der Steuerwettbewerb Anreize 
für ein tieferes Steuerniveau schafft.

99 weiss nicht / keine Antwort

To
ta

l (
n/

w
)

To
ta

l (
w

t.) 1 2 99

Auch hier sind die Ergebnisse sehr aufschlussreich. Zum einen scheint ge-
mäss Frage 4 die Vorstellung zu dominieren, dass die Steuerbelastung in allen 
Kantonen gleich sein soll (53 % der Antworten). Bei näherem Betrachten der 
Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Befragtensegmenten, unterstützen dies vor 
allem Deutschschweizer, Frauen, Ältere, wenig Gebildete, Landbewohner und 
Personen aus Mehrpersonenhaushalten. Was am ehesten als gemeinsames 
Merkmal dieser Segmente gelten könnte, ist deren erhöhte Wahrscheinlichkeit, 
Nutzniesser von staatlichen Umverteilungsmassnahmen zu sein. Vermutlich 
erhofft man sich dann entsprechend mehr Spielraum, wenn der Steuerwettbe-
werb ausbleibt. Diese Aussage muss jedoch auf der Plausibilitätsebene bleiben, 
da eine detaillierte Auswertung der Umfrage nicht vorliegt.

Von Interesse wäre zudem auch eine Gegenüberstellung dieser Ergebnisse 
mit jenen der Volksabstimmungen, welche eine materielle Steuerharmonisie-
rung zum Ziel hatten. Diese fanden auf eidgenössischer Ebene statt (Quelle: 
Interkantonale Kommission für Steueraufklärung, 2000):

–  am 21. März 1976: „Eidgenössisches Volksbegehren für gerechtere Be-
steuerung und die Abschaffung der Steuerprivilegien“ vom Landesring 
der Unabhängigen, LdU: 819‘930 Nein (57,8 %) zu 598‘991 Ja sowie 21½ 
Kantone dagegen und ½ Kanton dafür.

–  am 4. Dezember 1977: „Reichtumssteuerinitiative“ der Sozialdemokrati-
schen Partei der Schweiz, SPS: 801‘295 Nein (55,7 %) zu 638‘559 Ja sowie 
19½ Kantone dagegen und 2½ dafür.

Bemerkung: In der Schweiz ist für Initiativen auf Bundesebene neben 
dem Volksmehr auch die Mehrheit der Kantone erforderlich („Doppelte Mehr-
heit“).

Von der Problematik eines intertemporalen Vergleichs einmal abgesehen, 
könnte der Widerspruch zwischen den Volksabstimmungen und der Umfrage 
auch durch die mangelnde Verbindlichkeit der letzteren erklärt werden. Auch 
hier wäre jedoch eine vertiefende Analyse von grossem Interesse.

4. Allgemeine Aussagen über den schweizerischen „internen 
Steuerwettbewerb“

Ausgangspunkt für den vorliegenden Text war die Frage nach den Wirkungen 
des internen Steuerwettbewerbs. Aufgrund der Komplexität dieses Themas wur-
den hier nur zwei Teilaspekte besprochen. Zum einen ging es um die Wirkung 
des Steuerwettbewerbs auf die Steuerfestsetzung auf Kantonaler Ebene. Feld 
und Reulier haben dabei gezeigt, dass der Kampf um gute Steuerzahler v.a. in 
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einem mittleren Einkommensbereich zwischen 80‘ - und 100‘000.- CHF intensiv 
ist. Zum anderen war eine Umfrage des schweizerischen Finanzministeriums 
bezüglich der Haltung zum Steuerwettbewerb aufschlussreich. Dabei haben 
sich die Befragten, im Gegensatz zu den Ergebnissen von Volksabstimmungen, 
mehrheitlich kritisch zum Wettbewerb geäussert.

Der interne Steuerwettbewerb hat also durchaus Wirkungen auf das Fi-
nanzgebaren der öffentlichen Hand, die jedoch geschwächt werden, wenn der 
Föderalismus nicht effektiv funktioniert. Wenn also das Gleichgewicht zwischen 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung erodiert, kann ein föderalistisches 
Staatsgebilde schwerfällig, ineffizient und innovationsarm werden - was sich 
schliesslich in einer kritische Haltung gegenüber Steuerwettbewerb oder Wett-
bewerb der politischen Programme niederschlägt.
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